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RS UVS Kärnten 1994/11/29 KUVS-
1014/4/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1994

Rechtssatz

Gemäß § 5 Abs 2 VStG entschuldigt Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, nur

dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der

Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte. Es ist allgemein bekannt, daß die Errichtung von Gebäuden und

baulichen Anlagen einer Bewilligung bedarf und ist es Sache des Betro5enen, wenn er über die einschlägigen

Gesetzeskenntnisse nicht verfügt, sich an geeigneter Stelle hierüber Gewißheit zu verscha5en. Dies gilt insbesondere

auch für die naturschutzrechtlichen Bestimmungen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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